
Gemeindeversammlung
vom 26. November 2024

Beleuchtender Bericht
Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner 
der Gemeinde Oetwil an der Limmat werden hiermit 
zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung vom 
Dienstag, 26. November 2024, 20.00 Uhr in der 
Gemeindescheune an der Schmittengasse 3 eingeladen.
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Amtliche Publikation der Einladung
Die formell massgebende Einladung zur Gemeindeversammlung erfolgte am 24. Oktober 2024 mittels Publikation 
im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde Oetwil an der Limmat.

Akteneinsicht
Die Anträge und Akten zu den einzelnen Geschäften liegen in der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf. Gedruckte 
Exemplare dieses Beleuchtenden Berichtes können, solange vorrätig, bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. 
In elektronischer Form ist der Beleuchtende Bericht auf der Website (www.oetwil-limmat.ch) aufgeschaltet.

Stimmberechtigung
An der Gemeindeversammlung stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde Oetwil an der Limmat wohnhaften 
Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimm-
recht ausgeschlossen sind. Die Wohnniederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.

Nachträgliche Urnenabstimmung
Beim traktandierten Geschäft Nr. 1: Budget 2025/Festsetzung Steuerfuss ist die nachträgliche Urnenabstimmung 
gemäss Art. 10 der Gemeindeordnung Oetwil an der Limmat resp. gemäss den Bestimmungen des Gemeindege-
setzes ausgeschlossen.

Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
Anfragen von allgemeinem Interesse sind im Sinne von § 17 Gemeindegesetz der Gemeindevorsteherschaft späte-
stens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen.

Allfällige Anfragen beantwortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In 
der Gemeindeversammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann 
zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Protokoll
Der Gemeindeschreiber trägt die Ergebnisse der Verhandlungen in das Gemeindeversammlungsprotokoll ein (Be-
schlussprotokoll). Das Protokoll steht den Stimmberechtigten im Gemeindehaus zur Einsichtnahme offen. 

Rechtsmittel
Gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Die-
tikon wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen schriftlich 
Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 21a Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)) 
und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes sowie 
Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 
1 in Verbindung mit § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)). Die Kosten des 
Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.
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Traktandenliste

1.	 Genehmigung des Budgets 2025 und Festsetzung des Steuerfusses � Seiten 4 – 23
	 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat

2.	 Genehmigung Objektkredit (Verpflichtungskredit) � Seiten 24 – 34 
	 in der Höhe von CHF 1’898’000.00 für die Sanierung 
	 der Liegenschaft Dorfstrasse 39 bis 43

3.	 Allfällige Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes� Seite 35
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2. �Genehmigung Objektkredit (Verpflichtungskredit) in der Höhe von CHF 1’898’000.00 für die 
Sanierung der Liegenschaft Dorfstrasse 39 bis 43

Antrag des Gemeinderates
Die Gemeindeversammlung wolle für die Sanierung der Liegenschaft Dorfstrasse 39 bis 43 einen Objektkredit 
(Verpflichtungskredit) in der Höhe von CHF 1’898’000.00 inkl. MwSt. (Stand: 25. September 2024) zu Lasten der 
Investitionsrechnung 2025, Konto Nr. 9630.7040.11, genehmigen.

Gemeinderat 
Oetwil an der Limmat, 21. Oktober 2024

Die Präsidentin	 Der Schreiber

R. von Planta	 R. Briamonte

Abschied der Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag für den Objektkredit (Verpflichtungskredit) in der Höhe von CHF 
1’898’000.00 inkl. MwSt. (Stand: 25. September 2024) zu Lasten der Investitionsrechnung 2025, Konto 
Nr. 9630.7040.11, geprüft und empfiehlt der Gemeindeversammlung die Annahme.

Rechnungsprüfungskommission
Oetwil an der Limmat, 25. Oktober 2024

Der Präsident	 Der Aktuar

E. Bühler	 G. Künzle
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a )  Ausgangslage / Wichtigstes in Kürze

Die Politische Gemeinde Oetwil an der Limmat ist Eigentümerin der Liegenschaft Dorfstrasse 39 und 41. Mit 
Entscheid des Gemeinderates vom 5. Februar 2024 stimmte der Gemeinderat der Übernahme der Liegenschaft 
Dorfstrasse 43 zu einem Verkaufspreis von CHF 998’000.00 zu. Seit dem Grundbucheintrag des entsprechenden 
Kaufvertrages vom 13. März 2024 ist die Liegenschaft der Dorfstrasse 43 ebenfalls im Finanzvermögen der Politi-
schen Gemeinde Oetwil an der Limmat.

Die Liegenschaften an der Dorfstrasse 39 bis 43 befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und müssen 
dringend saniert werden, weshalb der Gemeindeversammlung ein Objektkredit (Verpflichtungskredit) in der Höhe 
von CHF 1’898’000.00 inkl. MwSt. (Stand: 25. September 2024) zu Lasten der Investitionsrechnung 2025, Konto 
Nr. 9630.7040.11, unterbreitet wird.

Ursprünglich einziges Wohnhaus mit angebautem Speicher und Trotte; später im First geteilt; nordwestlicher 
Wohnteil im 19. Jahrhundert angebaut. Für die Gegend untypischer giebelständiger „Querflarz“ mit Reihenfenster 
(Kleinbauern, Heimarbeit). Der zweigeschossige Bau mit hohem Sockelgeschoss ist mit einem asymmetrischen 
Pfettendach mit stehendem (teilweise strebengestütztem) Dachstuhl gedeckt. Grösstenteils Fachwerk mit Bruch-
steinfüllung; aussen wenig sichtbar, innen zahlreiche Fachwerkwände. Die innere Raumstruktur ist als Folge zahl-
reicher Umbauten und Querverbindungen stark verändert.

Das äusserliche unscheinbare und vernachlässigte Gebäude stellt ein historisch besonders interessantes und kom-
plexes Objekt dar und prägt die Dorfstrasse sehr stark.
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b)  Zustand der Liegenschaften

Anbei ein paar Impressionen zum Zustand der Liegenschaften:
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Das derzeit als Asylunterkunft (Liegenschaft 39 und 41) und von Mietern (Liegenschaft 43) genutzte Gebäude 
befindet sich in einem baulich sehr schlechten Zustand und muss dringend saniert werden. In diesem Zusammen-
hang prüfte die Bau-, Werk- und Umweltabteilung mehrere Optionen, um die bauliche Substanz des Gebäudes zu 
erhalten und den geeigneten Sanierungsstandard für die zukünftige Nutzung der Liegenschaft festzulegen.

Obwohl die derzeitige Nutzung als Asylunterkunft zum jetzigen Zeitpunkt als gegeben erachtet wird, möchte man sich 
seitens der Gemeinde Oetwil an der Limmat auch einer möglichen alternativen Verwendung der Liegenschaft nicht 
verschliessen. Der Umbau der bisherigen «Zimmerlösung» in eine oder mehrere Mietwohnungen wurde geprüft. Es 
hat sich jedoch herausgestellt, dass die Umsetzung aufgrund der Schutzempfehlung, die die primäre Tragstruktur 
(tragende Wände, Decken und den liegenden Dachstuhl) als schützenswert einstuft, äusserst schwierig ist.

Die Gebäude werden bereits heute als Einheit wahrgenommen und sollen als Einheit saniert werden. Zudem verfügt 
die Liegenschaft an der Dorfstrasse 43 über einen nicht unerheblichen Umschwung, der auch für die zukünftige 
Gestaltung der gesamten Umgebung von Bedeutung sein könnte.

Da sich der Gebäudekomplex in der Kernzone befindet und die Liegenschaften inventarisiert sind, bietet sich mit 
einem Alleineigentümer auch die Möglichkeit, schneller und variabler auf die Anforderungen von Ortsbild- und Hei-
matschutz Rücksicht zu nehmen.

Das vom Gemeinderat beauftragte Architekturbüro, Hug Architektur AG, Weiningen, hat die Kosten für die Sanie-
rung der Liegenschaften Dorfstrasse 39 bis 43 ermittelt.

c)  Baubeschriebe

Alle Gebäudeteile sind in einem ausgesprochen schlechten bautechnischen Zustand, was insbesondere für die 
Gebäudehülle sowie die Haustechnik gilt, und bedürfen mithin dringend der Sanierung, um weitere Schäden am 
beschriebenen Gebäudekomplex (wohl gemerkt einem inventarisierten kommunalen Schutzobjekt) zu vermeiden.

Nachfolgend zeigt der Gemeinderat detailliert die vorgesehenen Arbeiten auf (aufgeteilt nach Liegenschaft 39 bis 
41 und Liegenschaft 43)

c1)  Liegenschaft 39 und 41

Folgende Arbeiten sind bei der Liegenschaft 39 und 41 vorgesehen:

Allgemein
Grundsätzlich werden keine Grundrissänderungen vorgenommen. In sämtlichen Räumen werden keine Nutzungs-
änderungen gemacht. Die internen Treppen werden saniert oder wenn nötig ersetzt.

Dach
Das ganze Dach wurde vor ein paar Jahren saniert. Die Tonziegelbedachung und die Spenglerarbeiten sind in 
gutem Zustand und können so belassen bleiben. Es sind keine Arbeiten am Steildach von aussen vorgesehen. 
Das Dach wird neu von innen mit Mineralwolle isoliert und mit Dampfsperre versehen. Die Innensichtverkleidung 
wird neu mit einer Dreischichtplatte verkleidet. Wo notwendig werden die Pfetten und Abstützungen verstärkt oder 
ersetzt, um die statische Tragfähigkeit zu gewährleisten.
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Fassade
Die verputzte Abriebfassade ist in sehr schlechtem Zustand. Die vorhandenen Risse müssen saniert und gefüllt 
werden. Im der südöstlichen Hausecke hat sich die Aussenwand abgesenkt. Ein angebrachtes Siegel zeigt diese 
Senkung deutlich. Nach Abklärung mit der Denkmalpflege darf keine Aussen-Wärmedämmung über die ganze 
Fassade angebracht werden. Ein Isolierputz wird seitens Denkmalpflege bewilligt. Nach dieser Verputzsanierung 
wird die ganze Fassade über alle Flächen gestrichen mit einem gleichen Farbton nach Abklärung mit Gemeinde 
und Denkmalpflege. Auch die Dachuntersicht wird neu gestrichen. Die Holzfenstergewände sind in sehr schlechtem 
Zustand und müssen an allen Fassadenseiten ersetzt werden. Für diese Arbeiten werden die drei Fassaden ein-
gerüstet. Heute sind keine Sonnenschutzvorrichtungen (Jalousieläden oder Lamellenstoren) vorhanden. Entspre-
chend ist auch keine neuen Sonnenschutzvorrichten vorgesehen (Verdunklung innenseitig). Es werden sämtliche 
Fenster durch neue Holz- oder Kunststofffenster mit Isolierverglasung nach heutigem Standard ersetzt. Die Keller-
Aussentüre Strassenseite in Holz wird in der gleichen Struktur wie bestehend ersetzt.

Haustechnik
Elektroinstallationen:
Sämtliche bestehenden Elektroinstallationen oft Eigenbau werden entsorgt und nach dem heutigen Standard und 
den Vorschriften neu installiert.

Wasser
Sämtliche bestehenden Wasserinstallationen werden entsorgt und nach dem heutigen Standard und den Vorschrif-
ten neu installiert. Auch die Sanitärapparate müssen alle ersetzt werden.

Heizung
Sämtliche bestehenden Elektroheizwände /-öfen werden entsorgt. Eine neue Wärmepumpenheizung mit neuer 
Rohr-Verteilungsinstallation zu den Heizwänden je Zimmer versehen. Die neue Wärmepumpe wird für alle drei 
Häuser (39/41/43) genutzt. Der Standort ist noch zu klären, in welchem Haus 39 – 41 / 43 das sein wird.

Rohbau 1
Im ganzen Haus werden sämtliche Holzdecken- und Holzwandverkleidungen entfernt, so dass die statische 
Hauskonstruktion in Holz und Mauerwerk freigelegt ist und kontrolliert werden kann. Anhand Sondierungen in den 
Wänden und Decken konnte festgestellt werden, dass einige Balken ersetzt oder gestärkt werden müssen. Zudem 
wurden an den Übergängen zwischen Aussenwänden und Dachbalken Mängel festgestellt, die behoben werden 
müssen. Die internen bestehenden Holztreppen werden saniert oder ersetzt. Die Deckenbalken über dem Keller 
müssen verstärkt werden. Die Kelleraussenwände sind zu sanieren und ev. durch Spritzbeton und einer Verdübe-
lung zu ergänzen. Alternativ zum Spritzbeton können mit einer Zugstange die Balkenlage zusammengebunden 
werden, um eine weitere Rissbildung in der Fassade zu verhindern.

Rohbau 2
Gemäss Beschreibung Fassade.

Ausbau 1 / 2
Die bestehenden keramischen Platten in den Nasszellen an den Wänden und Böden werden entfernt und durch 
neue keramische Plattenbeläge ersetzt. Decken- und Wände werden mit Dreischichtholzplatten neu verkleidet und 
die Hohlräume mit Mineralwolle ausgestopft. Bestehende verputzte Wände werden abgeschlagen und neu verputzt. 
Die Küche im Obergeschoss wird ersetzt. Alle Zimmertüren werden neu montiert. Eine neue Schliessanlage wird 
eingebaut. Alle bestehenden Bodenbeläge werden ersetzt. Das Bodenmaterial wird noch festgelegt.
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c2):  Liegenschaft 43

Folgende Arbeiten sind bei der Liegenschaft 43 vorgesehen:

Allgemein
Grundsätzlich werden keine Grundrissänderungen vorgenommen. In sämtlichen Räumen werden keine Nutzungs-
änderungen gemacht. Die internen Treppen werden saniert oder wenn nötig ersetzt. Es ist keine Erdbebenertüch-
tigung vorgesehen.

Dach
Das ganze Ziegelsteildach ist in schlechtem Zustand. Es sind drei verschiedene Ziegelarten auf dem Dach. Diese 
Ziegel werden durch gleiche Tonziegel wie des Daches Haus 39 und 41 ersetzt. Im Moment kann nicht festgestellt 
werden, ob ein Unterdach besteht. Da die Ziegel ersetzt werden, ist durch wenig Aufwand ein Unterdach einzubau-
en. Die zurzeit mehrfach nachgebesserte Diagonalsparren werden neu erstellt und sauber aufgelagert. Das Dach 
wird neu mit Mineralwolle isoliert und mit Dampfsperre versehen. Die Innenseite wird neu mit z.B. Dreischichtplatten 
verkleidet.

Alle Spengler Bleche vom Dach müssen ersetzt werden. Die bestehenden Lukarnen und Dachflächenfenster wer-
den saniert resp. ersetzt. Die Holzfenstergewände sind in sehr schlechtem Zustand und müssen wo vorhanden 
ersetzt werden.

Fassade
Das Bruchsteinmauerwerk an der Ostfassade wird wo nötig saniert und grundsätzlich so belassen. Die Holzfassa-
dentäfer sind in schlechtem Zustand und werden ersetzt. Fenster und Türen werden durch neue Holz- oder Kunst-
stofffenster mit Isolierverglasung nach heutigem Standard ersetzt. Für diese Arbeiten werden die drei Fassaden 
eingerüstet. Verputzte Fassadenrisse oder Abplatzungen werden saniert. Ein Isolierputz wird seitens Denkmalpfle-
ge bewilligt. Nach dieser Verputzsanierung wird die ganze Fassade über alle Flächen gestrichen mit einem gleichen 
Farbton nach Abklärung mit Gemeinde und Denkmalpflege. Auch die Dachuntersichten werden neu gestrichen. 
Die Holzfenstergewände sind in sehr schlechtem Zustand und müssen bei allen Fassadenseiten ersetzt werden. 
Heute sind keine Sonnenschutzvorrichtungen (Jalousieläden oder Lamellenstoren) vorhanden. Entsprechend ist 
auch keine neuen Sonnenschutzvorrichtung vorgesehen (Verdunklung innenseitig).

Haustechnik
Sämtliche bestehenden Elektroinstallationen oft Eigenbau werden entsorgt und nach dem heutigen Standard und 
den Vorschriften neu installiert.

Wasser
Sämtliche bestehenden Wasserinstallationen werden entsorgt und nach dem heutigen Standard und den Vorschrif-
ten neu installiert. Auch die Sanitärapparate sind alle zu ersetzen.

Heizung
Sämtliche bestehenden Elektroheizwände /-öfen werden entsorgt. Eine neue Wärmepumpenheizung mit neuer 
Rohr-Verteilungsinstallation zu den Heizwänden je Raum versehen. Die neue Wärmepumpe wird für alle drei Häu-
ser (39/41/43) genutzt. Der Standort ist noch zu klären, in welchem Haus 39 – 41 / 43 das sein wird.

Rohbau 1
Wo nötig in Abklärung mit dem Ingenieur werden im ganzen Haus Holzdecken- und Holzwandverkleidungen ent-
fernt, so dass die statische Hauskonstruktion in Holz und Mauerwerk freigelegt ist und kontrolliert werden kann. 
Auch sind an den Übergängen Aussenwände-Dachbalken Mängel zu kontrollieren, wo nötig werden die schlechten 
Stellen saniert. Die internen best. Holztreppen werden saniert oder ersetzt. Im Lagervorplatz UG werden neue Stüt-
zen in Holz eingebaut. Der Zwischenboden ist zu sanieren. Die Kelleraussenwände sind zu sanieren und eventuell 
mit Spritzbeton und einer Verdübelung zu verstärken. 
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Rohbau 2
Gemäss Beschreibung Fassade.

Ausbau 1 / 2
Die bestehenden keramischen Platten in den Nasszellen an den Wänden und Böden werden entfernt und durch 
neue keramische Plattenbeläge ersetzt. Decken- und Wände werden, wo nötig mit Dreischichtholzplatten neu 
verkleidet resp. neu verputzt. Die Hohlräume werden mit Mineralwolle ausgestopft. Die Küchen in den beiden Woh-
nungen sind zu ersetzen. Alle Zimmertüren werden neu montiert. Im Dachgeschoss mit neuen Brandschutztüren. 
Eine neue Schliessanlage wird eingebaut. Alle bestehenden Bodenbeläge werden ersetzt. Das Bodenmaterial wird 
noch festgelegt. Mineralische Wände und Decken werden neu gestrichen.

d )  Aktuelle Vermietungen der Liegenschaften

In der Liegenschaft Dorfstrasse 39 bis 41 sind aktuell 14 Asylsuchende untergebracht. Durch Sanierung der Liegen-
schaft kann das Kontingent der Asylsuchenden sichergestellt werden. Man beachte auch, dass durch die Sanierung 
der Liegenschaften die Asylsuchenden in gemeindeeigenen Liegenschaften untergebracht sind. Somit entfallen 
hohe Kosten durch Anmietung von zusätzlichem Wohnraum (Die Miete für einen Asylsuchenden beträgt in der Re-
gel rund CHF 1’000.00/Monat pro Person, was bei aktuell 14 Asylsuchende Kosten in der Höhe von CHF 14’000.00 
pro Monat bedeuten würde).

In der Liegenschaft Dorfstrasse 43 bestehen aktuell drei Mietverträge. Diese Mietverhältnisse wurden durch den 
Erwerb der Liegenschaft Dorfstrasse 43 übernommen. Durch die Sanierung der Dorfstrasse 43 besteht die Möglich-
keit, zukünftig auch in der Liegenschaft Dorfstrasse 43 Asylsuchenden unterzubringen und dadurch zugemieteter 
Wohnraum freizugeben. Die Kündigung der bestehenden Mietverhältnisse seitens Gemeinde steht aktuell jedoch 
nicht zur Debatte. Bei einer erneuten Erhöhung der Asylquote wird die Gemeinde keinen weiteren Wohnraum zu-
mieten, sondern die Asylsuchenden in der Zivilschutzanlage unterbringen.

Für die Dauer der Sanierungsarbeiten werden die Asylsuchenden in der Zivilschutzanlage Chirchhöfli unterge-
bracht. Die Gemeinde stellt den betroffenen Mietern die zuerst sanierten Gebäude an der Dorfstrasse 39 und 41 als 
Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung.
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e)  Kosten

Antrag Gemeinderat
Die Kosten für die Totalsanierung der Liegenschaft Dorfstrasse 39, 41 und 43 belaufen sich gemäss Kostenvoran-
schlag (Stand: 25. September 2024) inkl. MwSt. auf:

Dorfstrasse 39 und 41			   CHF 	 988’000.00
Dorfstrasse 43			   CHF	 910’000.00

Total			   CHF	1’898’000.00

Alternative Lösung gebundene Ausgabe Gemeinderat

Die Kosten für eine gebundene Sanierung der Liegenschaft Dorfstrasse 39, 41 und 43 belaufen sich gemäss Ko-
stenvoranschlag (Stand: 25. September 2024) inkl. MwSt. auf:

Dorfstrasse 39 und 41			   CHF	 922’000.00
Dorfstrasse 43			   CHF	 765’000.00

Total			   CHF	1’687’000.00

Zwischen dem zur Abstimmung bringenden Antrag und der gebundenen Ausgaben resultiert eine Differenz von 
gesamthaft CHF 211’000.00. Die Differenz ist im Gesamtkontext eher klein. Bei einer gebundenen Sanierung wer-
den diverse Schreiner- und Gipserarbeiten, aber auch der Fassadenputz und auch Arbeiten in der Umgebung nicht 
ausgeführt und somit weggelassen oder auf ein Minium ersetzt. Der Gemeinderat empfiehlt diese zusätzlichen 
Arbeiten auszuführen, da dadurch das Erscheinungsbild, die Energieeffizienz und Möglichkeiten der zukünftigen 
Nutzung verbessert werden.
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f)  Finanzierung / Folgekosten und Folgeerträge

Die Finanzierung der Sanierung Dorfstrasse 39 bis 43 wird über ein Darlehen sichergestellt. Das Darlehen wird bei 
einer Bank oder Versicherung aufgenommen und als Fremdkapital im Finanzvermögen der Gemeinde ausgewiesen.

Folgende Folgekosten/Folgeerträge werden zukünftig anfallen. Diese Folgekosten/Folgeerträge werden nicht zum 
Kreditvolumen dazugerechnet, müssen aber separat ausgewiesen werden. Die Folgekosten und Folgeerträge sind 
auf ein ganzes Jahr berechnet.

Kredit CHF 1’898’000.00
Betriebliche Folgekosten 2%			   CHF	 37’960.00
Personelle Folgekosten			   CHF	 0.00
Kapitalfolgekosten (Verzinsung Darlehen 1.1%)		  CHF	 20’900.00
Kapitalfolgekosten (Abschreibung)		  CHF	 0.00
Total Folgekosten			   CHF	 58’860.00

Kredit CHF 1’687’000.00
Betriebliche Folgekosten 2%			   CHF	 33’740.00
Personelle Folgekosten			   CHF	 0.00
Kapitalfolgekosten (Verzinsung Darlehen 1.1%)		  CHF	 18’600.00
Kapitalfolgekosten (Abschreibung)		  CHF	 0.00
Total Folgekosten			   CHF	 52’340.00

Folgeerträge, bei beiden Kreditvarianten gleich
Mietzinse neu (Schätzung bei einer Neuvermietung)	CHF	   28’800.00
Mietzinse bisher			   CHF	   24’000.00
Fiktiver Mietertrag Asylsuchende (14) neu		  CHF	 168’000.00
Fiktiver Mietertrag Asylsuchende (14) bisher		  CHF	 168’000.00
Total Folgeerträge			   CHF	 4’800.00
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g)  Ausführung/Terminplan

Die betroffenen Liegenschaften sind im kommunalen Inventar der Heimatschutzobjekte aufgeführt und im Kernzo-
nenplan «schwarz» bezeichnet. Diesem Aspekt gilt es, besondere Beachtung zu schenken.

Der Schutzhinweis lautet wie folgt:

Schutzhinweise (Kommunales Inventar der Heimatschutzobjekte)
Weitmöglichste Erhaltung der noch vorhandenen Baustruktur und Innenbestandteile unter Wahrung der äusseren 
Erscheinung. Eine gründliche denkmalpflegerische Begutachtung ist vor jeder grösseren baulichen Veränderung 
vorzunehmen. Als Gebäude im Eigentum der Politischen Gemeinde gilt Selbstbindung der Behörde.

Nach Genehmigung durch den Souverän wird umgehend das ordentliche Baubewilligungsverfahren eingeleitet. Die 
Arbeiten werden, unter Berücksichtigung der submissionsrechtlichen Bestimmungen, ausgeführt.

Die Ausführung sowie die Sanierung der Liegenschaft Dorfstrasse 39 bis 43 ist im Jahr 2025 vorgesehen.

h)  Grundsätzliches und Empfehlung zum Antrag

Die Kompetenz für den Verpflichtungskredit liegt gemäss gültiger Gemeindeordnung in der Zuständigkeit der 
Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, den vorliegenden Antrag des 
Gemeinderates zu unterstützen und gutzuheissen. Der Gemeinderat wird alles daran setzen, die Kosten für die 
Sanierung der Liegenschaften so tief wie möglich zu halten.

Sollte die Gemeindeversammlung den vorliegenden Objektkredit grundsätzlich nicht gutheissen, ist der Gemeinde-
rat verpflichtet und gezwungen, aus denkmalpflegerischer und sicherheitstechnischer Sicht, die dringend notwendi-
gen Sanierungsarbeiten der Liegenschaft Dorfstrasse 39 bis 43 gebunden ausführen zu lassen.

Im Sinne der Transparenz zeigt der Gemeinderat in dieser Vorlage auch die Kosten der gebundenen Sanierungs-
aufgaben auf. Unter Berücksichtigung der finanzrechtlichen Grundsätze des öffentlichen Haushaltes würden diese 
Kosten vom Gemeinderat als gebundene Ausgaben im Sinne von § 121 des zürcherischen Gemeindegesetzes 
taxiert, womit die Ausgabenkompetenz hierbei beim Gemeinderat liegen würde.

Der Gemeindeversammlung wird somit folgenden Antrag unterbreitet:

Antrag
Die Gemeindeversammlung wolle für die Sanierung der Liegenschaft Dorfstrasse 39 bis 43 einen Objektkredit 
(Verpflichtungskredit) in der Höhe von CHF 1’898’000.00 inkl. MwSt. (Stand: 25. September 2024) zu Lasten der 
Investitionsrechnung 2025, Konto Nr. 9630.7040.11, genehmigen.
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3. Allfällige Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes



Gemeindeverwaltung Oetwil an der Limmat
Alte Landstrasse 7
8955 Oetwil an der Limmat

Tel. 	 044 749 33 66

www.oetwil-limmat.ch
gemeindeverwaltung@oetwil-limmat.ch


